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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

12.09.1996 

Geschäftszahl 

92/15/0035 

Rechtssatz 

Es kommt für die Zulässigkeit einer Schätzung nicht darauf an, welche Personen die Bücher und 
Aufzeichnungen geführt haben, sondern nur darauf, daß die Bücher und Aufzeichnungen nicht ordnungsmäßig 
sind. 


